
 

 

Bekanntmachung der Durchführung einer Online-Konsultation anstelle eines Erörte-
rungstermins zum Antrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die 

wesentliche Änderung der Anlage zur Haltung und Aufzucht von Sauen einschließlich 
dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze sowie Mastschweinen (Schweinehaltungsanla-

ge) in 14947 Nuthe-Urstromtal OT Kemnitz  
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 15. Februar 2022 

 
Der zu dem oben genannten Vorhaben der Firma S.K. Schweinehaltung Kemnitz GmbH mit 
Bekanntmachung am 10. November 2021 im Amtsblatt (ABl. S. 908) und am 10. November 
2021 in der Märkischen Allgemeinen Zeitung in den Ausgaben Potsdamer Tageszeitung so-
wie Luckenwalder Rundschau/Jüterboger Echo angezeigte Erörterungstermin am 2. März 
2022 findet nicht statt. 
 
Anstelle des Erörterungstermins gemäß § 10 Absatz 6 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird aufgrund der Vorgaben hinsichtlich der COVID-
19-Pandemie eine Online-Konsultation gemäß § 5 Absatz 1, 3 und 4 des Planungssicherstel-
lungsgesetzes (PlanSiG) durchgeführt. 
 
Die Durchführung der ersatzweisen Online-Konsultation wird hiermit gemäß § 5 Ab-
satz 3 Satz 2 PlanSiG in Verbindung mit § 73 Absatz 6 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VwVfG) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Für die Online-Konsultation werden den am Erörterungstermin zur Teilnahme Berechtigten 
die sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Informationen ab dem 2. März 2022 über 
die Internetseite https://www.uvp-verbund.de/ elektronisch sowie an folgenden Stellen in Pa-
pierform zugänglich gemacht: 
 
- beim Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz 1, Genehmigungsver-

fahrensstelle Süd, Von-Schön-Straße 7, Zimmer 4.27 in 03050 Cottbus, 
- bei der Gemeindeverwaltung Nuthe-Urstromtal, Frankenfelder Straße 10 in 14947 Nuthe-

Urstromtal sowie 
- beim Landkreis Teltow-Fläming, Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung, 

Zinnaer Straße 34 in 14943 Luckenwalde oder untere Wasserbehörde, Am Nuthefließ 2 in 
14943 Luckenwalde. 

 
Zu behandelnde Informationen sind die zu erörternden Sachverhalte: hier die Einwendun-
gen, die Erwiderungen der Antragstellerin sowie die Stellungnahmen von Behörden auf die 
Einwendungen, die in einem Dokument zusammengestellt wurden.  
 
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhaltung der gesetzlich geforderten 
Schutzmaßnahmen für die Einsichtnahme in das in Papierform ausgelegte Dokument eine 
vorherige Anmeldung 
 
- im Landesamt für Umwelt unter der Telefonnummer 0355 4991-1421 oder per E-Mail: 

t12@lfu.brandenburg.de,  
- in der Gemeindeverwaltung Nuthe-Urstromtal unter der Telefonnummer 03371 686-19 

oder per E-Mail: d.schmidt@nuthe-urstromtal.de und 
- im Landkreis Teltow-Fläming unter der Telefonnummer 03371 608-1081 oder per E-Mail: 

kreisentwicklung@teltow-flaeming.de   
notwendig. 
 
Den zur Teilnahme am Erörterungstermin Berechtigten wird Gelegenheit gegeben, sich in 
der Zeit vom 2. März 2022 bis einschließlich 22. März 2022 schriftlich gegenüber 
 



 

 

- dem Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, Postfach 60 10 61 in 
14410 Potsdam oder an die E-Mail-Adresse: t12@lfu.brandenburg.de, 

- der Gemeindeverwaltung Nuthe-Urstromtal, Frankenfelder Straße 10 in 14947 Nuthe-
Urstromtal oder an die E-Mail-Adresse: d.schmidt@nuthe-urstromtal.de, 

- dem Landkreis Teltow-Fläming, Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung, 
Zinnaer Straße 34 in 14943 Luckenwalde oder per E-Mail: kreisentwicklung@teltow-
flaeming.de und untere Wasserbehörde, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde oder an 
die E-Mail-Adresse: wasserbodenabfall@teltow-flaeming.de, sowie   

- über das Einwenderportal unter https://lfu.brandenburg.de/einwendungen 
 
zu dem sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Sachverhalt zu äußern. 
 
Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation wird keine 
neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet. 
 
Die Regelungen über die Online-Konsultation lassen einen bereits eingetretenen Ausschluss 
von Einwendungen unberührt (§ 5 Absatz 4 Satz 4 PlanSiG).  
 
Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist nicht verpflichtend. Es kann auch ohne die 
Mitwirkung eines zur Teilnahme Berechtigten entschieden werden. 
 
Unabhängig von einer Teilnahme an der Online-Konsultation wird die Genehmigungsbehör-
de die in den Einwendungsschreiben vorgebrachten Einwendungen prüfen und darüber ent-
scheiden. 
 
Beiträge im Rahmen der Online-Konsultation werden dem Antragsteller sowie den Fachbe-
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, zur Verfügung gestellt, um eine Erwiderung zu 
ermöglichen. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift vor der 
Weitergabe unkenntlich gemacht, wenn diese Angaben zur ordnungsgemäßen Durchführung 
des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. 
 
Mit dem Abschluss der Online-Konsultation ist die Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmi-
gungsverfahren beendet. 
 
Rechtsgrundlagen  
 
Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren wäh-
rend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2021 (BGBl. I 
S. 353) 
 
Zweite Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-
Virus und COVID-19 im Land Brandenburg (Zweite SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - 
2. SARS-CoV-2-EindV) vom 23. November 2021 (GVBl. II Nr. 93), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 14. Januar 2022 (GVBl. II Nr. 3) 
 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2154) 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BIm-
SchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 
123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 
4458) 
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Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. No-
vember 2020 (BGBl. I S. 2428) 

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd 
 


